
Nachtrag Nr. 1 vom 18.03.2015 
zum Verkaufsprospekt 

für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF
HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Die HANNOVER LEASING Investment GmbH gibt folgende 
Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten 
Verkaufsprospekt vom 29.10.2014 bekannt:

1.	 Anpassung des Haftungsrisikos des Anlegers
	 Abschnitt 5.3.1. »Haftung der Treugeber und 
	 Direktkommanditisten«, Seite 34

Das im Verkaufsprospekt dargestellte Risiko »Haftung der 
Treugeber und Direktkommanditisten« wird wie folgt neu 
gefasst: 
»Ein Anleger verfügt als Treugeber mittelbar über den 
Treuhänder oder unmittelbar als Direktkommanditist über 
eine im Handelsregister eingetragene Haftsumme von 1 % 
der anfänglich übernommenen Pflichteinlage. 

Die Haftung eines Kommanditisten ist grundsätzlich aus-
geschlossen, wenn und soweit die Haftsumme geleistet 
ist. Soweit die Haftsumme infolge von Auszahlungen an 
einen Kommanditisten zurückbezahlt wird, lebt jedoch die 
persönliche Haftung des Kommanditisten wegen Einlagen-
rückgewähr gemäß §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 4 HGB wieder 
auf. Ein Kommanditist kann in einem solchen Fall von Gläu-
bigern der Investmentgesellschaft bis zur Höhe des zurück-
gezahlten Teils seiner Haftsumme persönlich in Anspruch 
genommen werden. Das gleiche gilt, soweit ein Komman-
ditist Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapitalanteil 
durch Verlust unter den Betrag der geleisteten Haftsumme 
herabgemindert ist, oder soweit durch die Entnahme sein 
Kapitalanteil unter den Betrag der Haftsumme herabge-
mindert wird. Der Treugeber haftet in einem solchen Fall 
über den Freistellungsanspruch des Treuhänders entspre-
chend. 

Eine Nachhaftung des Anlegers, d. h. eine Haftung nach 
Ausscheiden des Kommanditisten, ist gemäß § 152 Abs. 6 
KAGB grundsätzlich ausgeschlossen. Die aufsichtsrecht-
liche Regelung des KAGB stellt insoweit eine Abweichung 
von den handelsrechtlichen Grundsätzen der Haftung des 
Kommanditisten nach seinem Ausscheiden dar. Danach 
haftet ein Kommanditist nach seinem Ausscheiden oder im 

Zeitpunkt der Liquidation der Investmentgesellschaft für 
bis zu diesem Zeitpunkt begründete Verbindlichkeiten der 
Investmentgesellschaft noch weitere fünf Jahre in Höhe 
der vormals eingetragenen Haftsumme nach. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Gerichte die Haftung eines 
ausgeschiedenen Anlegers oder dessen Haftung nach Auf-
lösung der Investmentgesellschaft nach den Regelungen 
des HGB bemessen.

Eine weitergehende Haftung des Anlegers kommt in Be-
tracht analog den §§ 30 und 31 GmbHG bis zur Höhe der 
insgesamt empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung 
auf die Haftsumme, wenn die Investmentgesellschaft Aus-
zahlungen an den Anleger vorgenommen hat, obwohl die 
Finanzlage der Investmentgesellschaft dies nicht zuließ 
und dies beim persönlich haftenden Gesellschafter auf-
grund seiner unbeschränkten gesetzlichen Komplemen-
tärhaftung zu einer Unterbilanz führte oder zu einer Zeit 
erfolgte, in der bereits eine Unterbilanz des persönlich 
haftenden Gesellschafters bestand. Die Investmentgesell-
schaft hat in einem solchen Fall analog § 31 Abs. 1 GmbHG 
einen Rückzahlungsanspruch gegen den Anleger in Höhe 
der nicht zulässig erhaltenen Auszahlungen. Dieser Rück-
zahlungsanspruch ist auch nicht durch die Haftsumme be-
grenzt und kann auch nicht erlassen werden.

Des Weiteren darf auch ein Abfindungsguthaben beim Aus-
scheiden eines Kommanditisten nicht ausbezahlt werden, 
wenn bei dem persönlich haftenden Gesellschafter eine 
Unterbilanz vorliegt oder die Auszahlung zu einer solchen 
führen würde. Sollte eine Auszahlung dennoch erfolgen, 
besteht auch hier ein Rückzahlungsanspruch wie oben be-
schrieben.

Es besteht das Risiko, dass der Anleger die beschriebenen 
Zahlungsverpflichtungen aus seinem sonstigen Vermögen 
zu bedienen hat. Übersteigen diese Verpflichtungen die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Anlegers, so kann 
dies zu seiner Insolvenz führen (siehe auch Abschnitt 5.4. 
»Maximales Risiko«, Seite 35).«

Nachtrag Nr. 1 der HANNOVER LEASING Investment GmbH (AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft) nach § 316 Abs. 5 KAGB 
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2.	 Anpassung der Haftung des Anlegers
	 Abschnitt 6.4. »Weitere Leistungen / Haftung des 
	 Anlegers«, Seite 38 f

Die in Absatz 6 des Abschnitts 6.4. dargestellte Nachhaf-
tung des Anlegers wird wie folgt neu gefasst: 
»Eine Nachhaftung des Kommanditisten, d. h. eine Haf-
tung nach Ausscheiden des Kommanditisten, ist gemäß 
§ 152 Abs. 6 KAGB grundsätzlich ausgeschlossen. Die Er-
füllung des Abfindungsanspruchs des ausscheidenden 
Kommanditisten gilt danach nicht als Rückzahlung seiner 
Pflichteinlage und führt insofern nicht zum Wiederaufle-
ben seiner Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB. Zudem haftet 
der ausgeschiedene Kommanditist ab dem Zeitpunkt des 
Ausscheidens nicht für Verbindlichkeiten der Investment-
gesellschaft.«

Ferner wird die dargestellte Haftung des Anlegers um die 
folgenden zwei Absätze ergänzt:
»Eine weitergehende Haftung des Anlegers kommt in Be-
tracht analog den §§ 30 und 31 GmbHG bis zur Höhe der 
insgesamt empfangenen Auszahlungen ohne Begrenzung 
auf die Haftsumme, wenn die Investmentgesellschaft Aus-
zahlungen an die Anleger vorgenommen hat, obwohl die  
Finanzlage der Investmentgesellschaft dies nicht zuließ und 
dies beim persönlich haftenden Gesellschafter aufgrund 
seiner unbeschränkten gesetzlichen Komplementärhaf-
tung zu einer Unterbilanz führte oder zu einer Zeit erfolg-
te, in der bereits eine Unterbilanz des persönlich haftenden 
Gesellschafters bestand. Die Investmentgesellschaft hat in 
einem solchen Fall analog § 31 Abs. 1 GmbHG einen Rück-
zahlungsanspruch gegen den Anleger in Höhe der nicht 
zulässig erhaltenen Auszahlungen. Dieser Rückzahlungsan-
spruch ist nicht durch die Haftsumme begrenzt und kann 
auch nicht erlassen werden.

Des Weiteren darf auch ein Abfindungsguthaben bei Aus-
scheiden eines Kommanditisten nicht ausbezahlt werden, 
wenn bei dem persönlich haftenden Gesellschafter eine 
Unterbilanz oder Überschuldung vorliegt oder die Auszah-
lung zu einer solchen führen würde. Sollte eine Auszahlung 
dennoch erfolgen, besteht auch hier ein Rückzahlungsan-
spruch wie oben beschrieben.«

3.	 Auslagerung der Funktion des Datenschutz- 
	 beauftragten
	 Abschnitt 10.1. »Auslagerungen der KVG nach 
	 § 36 Abs. 9 KAGB«, Seite 54 f

Die HANNOVER LEASING Investment GmbH hat die Funkti-
on des Datenschutzbeauftragten auf einen hierfür speziali-
sierten Dienstleister ausgelagert. Herr Dr. Sebastian Kraska 
von der IITR GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, wurde 
mit Wirkung zum 01.01.2015 zum externen Datenschutz-
beauftragten der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft be-
stellt.

Widerrufsrecht
Nach § 305 Abs. 8 KAGB können Anleger, die vor der Veröf-
fentlichung des Nachtrags zum Verkaufsprospekt eine auf 
den Erwerb eines Anteils gerichtete Willenserklärung abge-
geben haben, diese innerhalb einer Frist von zwei Werkta-
gen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, so-
fern noch keine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss 
keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber 
der HANNOVER LEASING Treuhand GmbH, Wolfratshauser 
Straße 49, 82049 Pullach oder per Fax: 089 / 21104-201 
oder per E-Mail an: anlegerbetreuung@hannover-leasing.
de zu erklären; zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Ab-
sendung. Auf die Rechtsfolgen des Widerrufs ist § 357a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.

Hiervon unberührt bleibt das den Anlegern auf der 
Beitrittsvereinbarung beschriebene Widerrufsrecht.

Der Nachtrag Nr. 1 kann neben den weiteren Verkaufsun-
terlagen kostenlos in Papierform oder als pdf-Dokument 
bei der HANNOVER LEASING Investment GmbH, Wolfrats-
hauser Straße 49, 82049 Pullach, Telefon: (089) 2 11 04-0, 
E-Mail: fonds@hannover-leasing.de angefordert oder als 
pdf-Download auf der Internetseite der AIF-Kapitalverwal-
tungsgesellschaft unter www.hannover-leasing.de abgeru-
fen werden.
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